
Satzung

der Ortsgemeinde Oberöfflingen
zur Erhebung von Gebühren für die Benutzung

des Gemeindesaals
vom 18.12.2019

Der Gemeinderat Oberöfflingen hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
(GemO) und der § 1, 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung
beschlossen:

§1
Allgemeines

Für die Benutzung des Gemeindesaals werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebührensatze
ergeben sich aus der Anlage zu dieser Satzung.

Gebührenschuldner ist der Antragsteller

§2
Gebüh rensch uldner

Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

1. Die Gebührenschuld entsteht mit dem Tag, an dem die Benutzung der Einrichtung erfolgt.
2. Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Gebührenbescheide fällig.

§4
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 Kraft. Gleichzeitig treten alle bisher bestehenden Gebührensatzungen
für die Benutzung des Gemeindesaals außer Kraft.

Theo Weber
Ortsbürgermeister

Oberöfflingen, den 04.03.2020
Ortsgemeinde



Anlage
zur Gebührensatzung der Ortsgemeinde Oberöfflingen

für die Benutzung des Gemeindesaals
vom 18.12.2019

Die Gebühren werden in Form von Pauschalbeträgen erhoben und betragen:

1. für Veranstaltungen, Versammlungen und Schulungen
von Vereinen, Parteien und Gruppen kostenfrei

2. für Veranstaltungen von Vereinen, die auf Erwerb
ausgerichtet sind, je Wochenende kostenfrei
(Auf Erwerb ausgerichtet gilt jede Veranstaltung, in der Eintrittsgeld erhoben
wird oder Getranke oder Speisen gegen Entgelt, das die Selbstkosten übersteigt,
abgegeben werden.)
Nebenkostenpauschale, pro Tag 40,00 €

3. für Veranstaltungen, die auf Erwerb ausgerichtet sind, je Tag 140,00 €
sonstige Veranstaltungen, je Tag 90,00 €

zzgl. jeweils Nebenkostenpauschale (inkl. Vorkühiraum),
proTag 30,00€

4. Leihgebühr für Mobiliar außerhalb des Gemeindesaals
je Stuhl 0,50€
jeTisch 2,50€

5. Benutzung des Vorkühlraums
a)fürdenl.Tag 6,00€
b) für jeden weiteren Tag jeweils 3,00€


